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Mit einem Zuschuss – dem sog. Baukindergeld – fördert das Bundesminis-
terium des Innern, für Bau und Heimat und die Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW) den Ersterwerb von selbst genutzten Wohnimmobilien – sowohl 
Neubau als auch Bestand – für Familien mit Kindern und Alleinerziehende.

Gefördert wird der erstmalige Neubau oder Erwerb von Wohneigentum zur Selbst-
nutzung in Deutschland für Familien und Alleinerziehende mit mindestens einem im 
Haushalt lebenden Kind unter 18 Jahren. Ist bereits selbst genutztes oder vermietetes 
Wohneigentum in Deutschland vorhanden, ist eine Förderung ausgeschlossen.

Das Baukindergeld wird bis zu einer Einkommensgrenze von 75.000 € zu versteuerndem 
Haushaltseinkommen pro Jahr und zusätzlich 15.000 € pro Kind – bei einem Kind also 
bis zu 90.000 € im Jahr – gewährt. Die Ermittlung des Einkommens erfolgt anhand des 
Durchschnittseinkommens des zweiten und dritten Jahres vor dem Antragseingang – für 
2018 also der Einkommen 2015 und 2016. Der Nachweis des zu versteuernden Haus-
haltseinkommens muss anhand der Einkommensteuerbescheide des Finanzamts nach-
gewiesen werden. Liegt kein Einkommensteuerbescheid vor, ist die Erstellung rechtzeitig 
beim zuständigen Finanzamt zu beantragen.

Der Zuschuss in Höhe von 1.200 € je Kind und Jahr wird über 10 Jahre ausgezahlt. Eine 
Familie mit einem Kind erhält einen Zuschuss über 10 Jahre von insgesamt 12.000 €, bei 
2 Kindern 24.000 € usw. Gewährt wird das Baukindergeld rückwirkend ab dem 1.1.2018.

Neubauten sind förderfähig, wenn die Baugenehmigung zwischen dem 1.1.2018 und 
dem 31.12.2020 erteilt worden ist. Nach dem jeweiligen Landesbaurecht sind nur anzei-
gepfl ichtige Vorhaben förderfähig, wenn die zuständige Gemeinde nach Maßgabe der 
jeweiligen Landesbauordnung durch die Bauanzeige Kenntnis erlangt hat und mit der 
Ausführung des Vorhabens zwischen dem 1.1.2018 und dem 31.12.2020 begonnen wer-
den durfte. Beim Erwerb von Neu- oder Bestandsbauten muss der notarielle Kaufvertrag 
zwischen dem 1.1.2018 und dem 31.12.2020 unterzeichnet worden sein.
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Bitte beachten Sie! Anträge können seit dem 18.9.2018 über die KfW ausschließlich 
online unter www.kfw.de/info-zuschussportal gestellt werden. Der Antrag muss min-
destens drei Monate nach dem Einzug in das selbst genutzte Wohneigentum gestellt 
werden. Ist der Einzug im Jahr 2018 vor dem 18.9.2018 erfolgt, kann der Zuschussantrag 
noch bis zum 31.12.2018 gestellt werden. Für das Baukinder geld stehen Bundes mittel 
in fest gelegter Höhe zur Verfügung. Der Zuschuss wird demnach nur so lange ge-
währt, wie Mittel vorhanden sind. Ein Rechtsanspruch auf Baukindergeld besteht 
nicht. Interessierte Steuerpfl ichtige sollten daher den Antrag auf Gewährung des Bau-
kindergeldes so schnell wie möglich stellen!

Mit dem Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus 
strebt die Bundesregierung Anreize für den Mietwohnungsneubau im be-
zahlbaren Mietsegment an. Dies soll durch die Einführung einer Sonderab-
schreibung umgesetzt werden. Der Gesetzentwurf des Bundesfi nanzministe-
riums vom 29.8.2018 sieht folgende Regelungen vor: 

 » Die Sonderabschreibungen sollen im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in 
den folgenden drei Jahren bis zu jährlich 5 % neben der regulären Abschreibung be-
tragen. Somit können innerhalb des Abschreibungszeitraums insgesamt bis zu 28 % 
der förderfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuerlich berücksichtigt 
werden. 

 » Sonderabschreibungen kommen nur in Betracht, wenn durch Baumaßnahmen neue 
Wohnungen – die fremden Wohnzwecken dienen – hergestellt oder diese bis zum 
Ende des Jahres der Fertigstellung angeschafft werden. 

 » Die Regelung soll auf solche Herstellungs- oder Anschaffungsvorgänge beschränkt 
werden, für die der Bauantrag oder die Bauanzeige nach dem 31.8.2018 und vor 
dem 1.1.2022 gestellt wird. Die Sonderabschreibungen können damit auch dann in 
Anspruch genommen werden, wenn die Fertigstellung nach dem 31.12.2021 erfolgt. 

 » Von der Inanspruchnahme der Förderung ausgeschlossen ist die Anschaffung und 
Herstellung von Wohnungen, wenn die abschreibungsfähigen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten mehr als 3.000 € je m² Wohnfl äche betragen.

 » Die förderfähigen Wohnungen müssen mindestens in den zehn Jahren nach An-
schaffung oder Herstellung der entgeltlichen Überlassung zu Wohnzwecken dienen. 
Ein Verstoß gegen die Nutzungsvoraussetzung führt zur rückwirkenden Versagung 
der bereits in Anspruch genommenen Sonderabschreibungen.

 » Die Bemessungsgrundlage für die Sonderabschreibungen wird auf maximal 2.000 € 
je m² Wohnfl äche begrenzt. Das wären also bei einer 100-m²-Wohnung 200.000 €.

Die gesetzlichen Krankenkassen können ihren Versicherten sog. Wahltarife, 
d. h. Selbstbehaltungstarife in begrenzter Höhe oder Kostenerstattungstarife 
anbieten. Wird ein solcher Tarif gewählt, hat der Steuerpfl ichtige die Mög-
lichkeit eine Prämie zu erhalten.

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hatte nunmehr zu entscheiden, wie sich so eine Prämie 
beim Ansatz der Krankenversicherungsbeiträge auf die Sonderausgaben auswirkt. Im 
entschiedenen Fall wählte ein Steuerpfl ichtiger einen Wahltarif mit Selbstbehalten, auf-
grund dessen er eine Prämie je Kalenderjahr bekommen konnte. Diese erhielt er auch, 
berücksichtigte sie aber nicht bei den von ihm steuerlich geltend gemachten Kranken-
versicherungsbeiträgen. Das Finanzamt (FA) sah in der Prämienzahlung eine Beitrags-
rückerstattung und setzte dementsprechend geringere Sonderausgaben fest.

Der BFH bestätigte in seiner Entscheidung vom 6.6.2018 die Auffassung des FA. Danach 
stellt die Prämienzahlung eine Beitragsrückerstattung dar, die die Vorsorgeaufwendun-
gen des Steuerpfl ichtigen mindert. Er begründet dies damit, dass sich die wirtschaftliche 
Belastung des Steuerpfl ichtigen reduziert. Diese ist aber wesentliche Voraussetzung für 
den Sonderausgabenabzug.

Anmerkung: Die Prämie ist anders zu behandeln als Bonusleistungen, die gesetzliche 
Krankenkassen ihren Mitgliedern zur Förderung gesundheitsbewussten Verhaltens ge-
währen. Diese mindern nicht die als Sonderausgaben abziehbaren Krankenversiche-

2. Steu er li che För de rung des 
Miet woh nungs neu baus

3. Prämiengewährung durch gesetz-
liche Krankenkassen kann Sonder-

ausgabenabzug mindern



rungsbeiträge, sofern sie im Zusammenhang mit gesundheitlich bedingten Aufwendun-
gen stehen. Können Bonuszahlungen nicht zugeordnet werden, kommt es dagegen auch 
hier zu Kürzungen. Den Unterschied sieht der BFH darin, dass der Bonus eine Erstattung 
der vom Versicherten selbst getragenen gesundheitsbezogenen Aufwendungen ist und 
damit nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Beiträgen zur Erlangung des 
Basiskrankenversicherungsschutzes steht. 

Minijobber können sich auf Antrag von der Rentenversicherungspfl icht be-
freien lassen und brauchen dann keine Beiträge dazu bezahlen. Die Zahlung 
von Rentenversicherungsbeiträgen kann aber auch Vorteile mit sich bringen. 
Diese Entscheidung muss jeder im Einzelfall für sich treffen.

Vorteile der Renten-Pfl ichtversicherung: Auf Antrag beim Arbeitgeber kann man sich 
von der Rentenversicherungspfl icht befreien lassen. Wird darauf verzichtet, kann von 
diesen Vorteilen profi tiert werden:

 » Bei medizinisch festgestelltem Bedarf haben Pfl ichtversicherte Anspruch auf eine 
medizinische oder berufl iche Reha-Leistung.

 » Bei einer chronischen Krankheit oder nach einem Unfall, der eine Erwerbstätigkeit 
unmöglich macht, haben Pfl ichtversicherte grundsätzlich Anspruch auf eine Er-
werbsminderungsrente.

 » Der Anspruch auf eine Altersrente fällt höher aus.
 » Wer einen Riester-Vertrag abgeschlossen hat, hat Anspruch auf die staatliche För-

derung.
 » „Aufstocker“ haben einen Rechtsanspruch gegenüber dem Arbeitgeber, einen Teil des 

Verdienstes in eine betriebliche Altersversorgung umzuwandeln.
 » Pfl ichtversicherte haben Anspruch auf Übergangsgeld bei einer länger dauernden 

stationären Reha-Maßnahme oder nach Ende der gesetzlichen Lohnfortzahlung.

Sogenannte Sachbezüge bis 44 € im Kalendermonat, die ein Arbeitnehmer 
von seinem Arbeitgeber aufgrund des Dienstverhältnisses erhält, sind – un-
ter weiteren Voraussetzungen – steuerfrei. Jegliche Überschreitung der Frei-
grenze führt allerdings zum vollständigen Entfallen der Steuerfreiheit. Für 

die Abgrenzung von Bar- und Sachlohn ist der auf Grundlage der arbeitsvertraglichen 
Vereinbarungen zu ermittelnde Rechtsgrund des Zufl usses entscheidend.

Nunmehr hat der Bundesfi nanzhof (BFH) in zwei Urteilen differenziert zur steuerlichen 
Beurteilung von Krankenversicherungsschutz als Sachbezug Stellung genommen. Da-
nach ist die Gewährung von Krankenversicherungsschutz in Höhe der Arbeitgeberbei-
träge Sachlohn, wenn der Arbeitnehmer aufgrund des Arbeitsvertrags ausschließlich 
Versicherungsschutz, nicht aber eine Geldzahlung verlangen kann. Demgegenüber wen-
det der Arbeitgeber Geld und keine Sache zu, wenn er einen Zuschuss unter der Bedin-
gung zahlt, dass der Arbeitnehmer mit einem von ihm benannten Unternehmen einen 
Versicherungsvertrag schließt. 

In der Entscheidung vom 2.6.2018 schloss der Arbeitgeber als Versicherungsnehmer für 
die Mitarbeiter bei zwei Versicherungen (Gruppen-)Zusatzkrankenversicherungen für 
Vorsorgeuntersuchungen, stationäre Zusatzleistungen sowie Zahnersatz ab. Der BFH 
bestätigte das Vorliegen von Sachlohn.

In seiner Entscheidung vom 4.7.2018 schlossen die Mitarbeiter unmittelbar mit der 
Versicherungsgesellschaft private Zusatzkrankenversicherungsverträge ab. Die Versi-
cherungsbeiträge wurden von den Mitarbeitern direkt an die Versicherungsgesellschaft 
überwiesen; der Arbeitgeber zahlte monatliche Zuschüsse auf das Gehaltskonto. Hier 
beurteilte der BFH die Zuschüsse als Barlohn. 

Anmerkung: Entscheidet sich der Arbeitgeber dafür, seinen Arbeitnehmern – wie im ers-
ten Fall – unmittelbar Versicherungsschutz zu gewähren, liegt zwar einerseits begüns-
tigter Sachlohn vor, andererseits ist das Potenzial für weitere Sachbezüge angesichts der 
monatlichen Freigrenze von höchstens 44 € erheblich eingeschränkt. 
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Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören auch Gewinne bzw. Verlus-
te aus der Veräußerung von Aktien. Eine Veräußerung liegt auch vor, wenn 
wertlose Anteile zwischen fremden Dritten ohne Gegenleistung oder gegen 
einen lediglich symbolischen Kaufpreis übertragen werden.

Eine steuerlich wirksame Veräußerung liegt nach Auffassung der Finanzverwaltung dann 
jedoch nicht vor, wenn der Veräußerungspreis die tatsächlichen Transaktionskosten 
nicht übersteigt. Ist also der Verkaufspreis niedriger als die Transaktionskosten, erkennt 
die Finanzverwaltung den Verlust nicht an. Das trifft insbesondere auf Aktien zu, die 
zu einem hohen Kurs gekauft wurden und heute nur noch einen geringen Wert haben.

Beispiel: Kaufpreis eines Aktienpakets in Höhe von 10.000 €, Veräußerungspreis 50 €, 
Veräußerungskosten 90 €. Nachdem der Veräußerungspreis geringer ist als die Transak-
tionskosten, ist nach Auffassung der Finanzverwaltung der Verlust in Höhe von (10.000 € 
+ 90 € - 50 € =) 10.040 € steuerlich nicht abzugsfähig.

Nunmehr hat der Bundesfi nanzhof (BFH) dieser Auffassung der Finanzverwaltung in 
seiner Entscheidung vom 12.6.2018 widersprochen. Danach ist die Erfüllung des Tatbe-
stands der Veräußerung weder von der Höhe der Gegenleistung noch von der Höhe der 
anfallenden Veräußerungskosten abhängig. Auch einen Missbrauch von Gestaltungs-
möglichkeiten verneinte der BFH. Durch den Verkauf der (wertlosen) Aktien macht der 
Steuerpfl ichtige lediglich von einer ihm durch das Gesetz eingeräumten Möglichkeit 
Gebrauch, den Verlust steuerlich geltend zu machen. Er kann entscheiden, ob, wann und 
mit welchem erzielbaren Ertrag er Wertpapiere erwirbt und wieder veräußert.

Das Bundeskabinett hat am 29.8.2018 den Entwurf eines Gesetzes über Leis-
tungsverbesserungen und Stabilisierung in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung (RV-Leistungsverbesserungs- und -Stabilisierungsgesetz) beschlossen. 

Mit dem Gesetz soll u. a. geregelt werden, dass der RV-Beitragssatz die Marke von 20 % 
bis zum Jahr 2025 nicht überschreitet. Zusätzlich wird eine Beitragssatzuntergrenze von 
18,6 % eingeführt, um eine bessere Beitragssatzverstetigung zu erreichen. Verbesserun-
gen soll es auch bei Leistungen bei Erwerbsminderungen und bei der Anerkennung von 
Kindererziehungszeiten geben. Für Kinder, die vor 1992 geboren sind, wurden bisher pro 
Monat und Kind 64 € brutto angerechnet, ab 2019 sollen es 80 € brutto pro Monat und 
Kind werden. Für Kinder, die ab 1992 geboren sind, ist eine Anrechnung von 96 € brutto 
pro Monat und Kind geplant.

Im Fokus stehen Entlastungen von Beschäftigten mit geringem Einkommen bei den 
Sozialabgaben. Dazu ist eine Anhebung der bisherigen Obergrenze in der Gleitzone 
(450,01 € bis 850,00 €), in der Beschäftigte verringerte Arbeitnehmerbeiträge zahlen, 
auf 1.300 € geplant.
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Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, 
Soli-Zuschlag (mtl.) 

12.11.2018

Gewerbesteuer, Grundsteuer 15.11.2018

Sozialversicherungsbeiträge 28.11.2018

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.7.2016 = –0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = –0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = –0,73 %.    
Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
• abgeschlossen bis 28.7.2014: 
• abgeschlossen ab 29.7.2014:

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 
2010 = 100 

August = 111,7; Juli = 111,6; Juni = 111,3; Mai = 111,2; April = 110,7; März = 110,7; 
Februar = 110,3; Januar = 109,8
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


